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Hinweis:
Erweiterungsbereich ersetzt
Bebauungsplan "Ulmen Süd" 
in der Fassung der 2. Änderung

Hinweis:
Erweiterungsbereich
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Plangrundlage

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) ©Geobasis-DE/LVermGeoRP
Januar 2021.
Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
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§9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB

§9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB

Bemaßung

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Wohngebäude laut Kataster

Höhenlinien ü. NN

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzungen des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs, 6 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete

Dorfgebiete

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Wirtschaftsweg

Bereich ohne Ein- und Ausfgahrt

Versorgungsanlagen

Elekttrizität

unterirdisch

Spielplatz

Verkehrsgrün

Grünflächen öffentich Grünflächen privat

Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur u. Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum
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Sonstige Darstellungen
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Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

§ 4 BauNVO

WA

§ 5 BauNVO

MD

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

WW

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Grünflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

V

Sonstige Planzeichen

Maßnahmen und Flächen zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft

= Maßnahme siehe Textfestsetzungen

Maßnahme 1 (K1): Anpflanzen von Wildobstbäumen auf einer 820 m² großen Fläche 
 Folgende Sträucher und Bäume eignen sich für die beschriebene Maßnahmen. Diese Aus-

wahl dient der Orientierung und kann um Arten erweitert werden, die vergleichbare Quali-
tät und Eignung haben: 

 

o Malus sylvestris - Holz-Apfel 
o Cornus mas – Kornelkirsche 
o Corylus avellana – Haselnuss 
o Prunus Avium – Vogelkirsche 
o Pyrus pyraster – Wildbirne 
o Juglans regia - Walnuss 
o Sambucus nigra - Holunder 
o Prunus spinosa - Schlehe 
o Sorbus aria- Mehlbeere 

 Der Anteil einer Art darf 85% nicht übersteigen, der Apfelanteil muss mindestens 5% betra-
gen. 

 Die Bäume müssen nach Anpflanzung eine Stammhöhe von mindestens 1,60 m aufwei-
sen. 

 Der Baumabstand muss 10-15 Meter betragen und die Pflanzen sind gleichmäßig auf der 
Fläche zu verteilen. 

 Die Bäume sind mit Stammhosen/ Kaninchenschutz gegen Wildverbiss zu schützen. 
 Die gepflanzten Gehölze sind artgerecht zu unterhalten und ausgefallene Pflanzen sind zu 

ersetzen. 
 

Maßnahme 2 (K2): Entwicklung einer artenreichen Mähwiese  
Entwicklung einer artenreichen Mähwiese auf 820 m². Nachfolgende Maßnahmenbeschreibung 
orientiert sich an den Empfehlungen von VAHLE (2015) und BIEDERMANN & WERKING-RADTKE 
(2008): 

 Nachsaat: im ersten Schritt sollte eine Einsaat mit regionalem Saatgut für die Entwicklung 
einer artenreichen Glatthaferwiese erfolgen. Das passende Saatgut (Kennarten der Glatt-
haferwiese oder passende Saatgutmischung) kann entweder gekauft werden (z.B. Fa. 
Rieger-Hofmann) oder von einer geeigneten Spenderfläche in der Nähe entnommen und 
auf die Zielfläche übertragen werden (Mahdgutübertragung). Das vorhandene Grünland 
wird hierbei neu übersät. Hierzu wird die Fläche im September kurz gemäht und das 
Mahdgut abgetragen. Danach wird die Fläche gestriegelt und das Saatgut verteilt. So 
kann die Saat vor dem Winter keimen und hat einen Vorsprung gegenüber den zuvor ge-
mähten Gräsern. 

 Mahd: Ein- bis zweischürige Mahd (Abstand zwischen den Schnitten mind. 2 Monate), frü-
hestens ab 30.06., Schnitthöhe mind. 7 cm. 

 Düngung: Verzicht auf chemisch-synthetische Stickstoffdüngung und Gülle, maximal 
schwache (<180 dt/ha) Düngung mit Festmist (Stallmist oder Stallmistkompost) 

 Pflege: Striegeln mit Wiesenegge oder Wiesenstriegel im Frühjahr 
 Beweidung: kurze Beweidung vor dem ersten Aufwuchs im Frühjahr oder nach dem letz-

ten Schnitt im Herbst möglich 
 

K1 + K2

K x

Nutzungsschablone (Beispiel)

Art der baulichen
Nutzung
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Änderungsbeschluss: Satzungsbeschluss Anordnung der Bekanntmachung

BekanntmachungOffenlegung und Beteiligung der Behörden Ausfertigung

Verfahrensvermerke

Ulmen, den __.__.____

________________________ 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den __.__.____

________________________ 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 08.06.2022

gez. Kerpen                 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 08.06.2022

gez. Kerpen                 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 08.06.2022

gez. Kerpen                 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 08.06.2022

gez. Kerpen                 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 08.06.2022

gez. Kerpen_________ 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Ulmen, den 20.06.2022

gez. Kerpen                 
Thomas Kerpen
Stadtbürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung wird nach Maßgabe des § 10 BauGB 
angeordnet. 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses 
Bebauungsplanes mit dem Willen der Stadt Ulmen sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes werden bekundet. 

Der Stadtrat der Stadt Ulmen hat in öffentlicher Sitzung vom 14.04.2021 
gemäß § 2 (1) BauGB die Änderung des Bebauungsplanes 'Ulmen Süd 
III' beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01.05.2021 im 
Mitteilungsblatt ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Stadtrat der Stadt Ulmen hat am 24.03.2022 den Bebauungsplan 
'Ulmen Süd III' gem. § 24 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz und 
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung 

 

BESCHLOSSEN 

Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der Testfestsetzungen hat 
mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB auf die Dauer eines Monats in 
der Zeit vom 24.01.2022 bis einschließlich 25.02.2022 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
15.01.2022 mit dem Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass 
Stellungnahmen zu dem Änderungsentwurf während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. In dieser Bekanntmachung wurde zudem 
den weiteren Hinweisbestimmungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
nachgekommen. 

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom 11.01.2022 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan ist am 18.06.2022 gem. § 10 
(3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis, dass die 
Planung während der Dienststunden bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Ulmen von jedermann eingesehen werden kann. Mit 
dieser Bekanntmachung wurde die Bebauungsplanänderung 

 

RECHTSVERBINDLICH 

Textfestsetzungen Textfestsetzungen

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO) 

Im Ordnungsbereich I des Bebauungsplans ist als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 

Zulässig sind  
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

Ausnahmsweise können zugelassen werden  
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen.  
 

Unzulässig sind: 
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen. 
 

Im Ordnungsbereich II des Bebauungsplans wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO festgesetzt. 
 

Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden 
Handwerksbetrieben. 2Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
 

Allgemein zulässig sind: 
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen 

Wohnungen und Wohngebäude,  
2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 
3. sonstige Wohngebäude, 
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse. 
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes,  
6. sonstige Gewerbebetriebe, 
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke, 
 

Unzulässig sind: 
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen 
3. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2. 

 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO) 
Im Plangebiet ist die Zahl der Vollgeschosse mit Z = II festgesetzt 
 

Umsetzungszeitraum der Maßnahmen 
a) K1 und K2: Innerhalb eines Jahres nach Nutzungsfähigkeit des Hauptgebäudes 

 

D. Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften 

1. Einer Nutzung von Oberflächen-oder Dachablaufwasser als Brauchwasser im Haushalt zum 
Betrieb der Toilette bzw. Waschmaschine wird grundsätzlich nicht zugestimmt. 
Soweit dennoch Brauchwasser zur Toilettenspülung verwendet werden soll, bedarf die Anlage 
der Genehmigung durch das Gesundheitsamt. Des Weiteren sind die technischen 
Bestimmungen der DIN 1988 zu beachten. (Vergleiche hierzu Veröffentlichung des Instituts für 
Wasser-, Boden-und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes (Bundesgesundheitsblatt 1993, 
Heft 11, Seite 488) sowie der bga-Pressedienst (BI-A 507/92). 

2. Richtlinien für Wasserschutzgebiete müssen beachtet werden.  
3. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Sollten bei zukünftigen 
Bauvorhaben Indizien für Bergbau auftreten, wird spätestens dann die Einbeziehung eines 
Baugrundberaters bzw.·Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung 
empfohlen. Die einschlägigen Regelwerke sind bei Eingriffen in den Baugrund (u.a. DIN 4020 
DIN EN 1997-1 und 2, DIN·1054) zu beachten. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen 

4. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731 und ergänzend hierzu die ALEX Merk- und 
Informationsblätter des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu beachten, 
insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - 
Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (Im Internet unter: 
http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_5 /Bodenschutz/ ALEX/ALEX 
_lnformationsblatt_28_2 009 Stand 05.2011.pdf) Sofern bei den Baumaßnahmen Überschuss-
Böden anfallen, ist der Genehmigungsbehörde ein Entsorgungskonzept vorzulegen. 

5. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage 
treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und  
-pflegegesetz und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG RLP) 
und darum gebeten, den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe abzustimmen. 
Der Hinweis zum geplanten Termin von Erdarbeiten unter Angabe von oben genanntem 
Aktenzeichen, der Gemarkung sowie Flur- und Parzellennummer ist zu richten an 0261-
66753000 oder landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im Ordnungsbereich I auf 0,4 und die Geschoßflächenzahl 
(GFZ) ist auf 0,8 festgesetzt. Im Teilbereich II ist die Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,4 und 
Geschoßflächenzahl (GFZ) auf 0,8 festgesetzt. 
 

Höhe baulicher Anlagen 
Gebäudehöhe max. 9,00 m.  
 

Begriffsdefinitionen 
Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt:  
Gebäudehöhe max. 9,00 m. Die Höhen werden stets zwischen dem Schnittpunkt der 
Außenwand und der Oberkante First und dem jeweils zugehörigen unteren Maßbezugspunkt 
gemessen. 
  

Als unterer Maßbezugspunkt gilt die Oberkante der höchsten angrenzenden natürlichen 
Geländelinie gemessen in der Mitte der Gebäudefassade. 
 

Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit: 
- einseitigen Pultdächern, 
- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15° 
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern eine um 1,5 m geringere Höhenbeschränkung 
einhalten und dürfen somit eine max. Gebäudehöhe von 7,5 m erreichen. 
 

3 Bauweise sowie Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO) 
 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Zulässig sind 
nur Einzel- und Doppelhäuser. 
 

4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 
23 (3) BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch 
Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.  
 

5 Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 12 Abs. 6, 
14 und 23 Abs. 5 BauNVO) 
Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie Einfriedungen sind außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Garagen, Carports und Nebenanlagen, 
ausgenommen Einfriedungen, sind nicht im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und 
überbaubarer Fläche zulässig. Garagen sind so zu errichten, das die Garagenvorderkante 
einen Mindestabstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten muss, sofern die 
Garageneinfahrt direkt zur Straße führt. Garagenseitenwände können in einem Abstand von 
mind. 3,0 m zur Straßenbegrenzung errichtet werden, sofern die Garagenzufahrt innerhalb 
der eigenen Hoffläche erfolgt.  
Stellplätze sind auch im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer 
Fläche (ohne Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) zulässig. 
 

Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze nachzuweisen. 
 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 LBauO) 

Örtliche Bauvorschriften 
Im Wohngebiet sind bei der Gestaltung der Außenflächen der Gebäude blanke Metall- und 
Kunststoffteile, großflächige Elemente sowie grell-bunte Farben unzulässig. Zur Gestaltung 
der Außenfassaden sind natürliche und ortstypische Materialien, wie glatter Putz, Rapputz, 
Natursteinmauerwerk etc. zu verwenden. 
 

2 Gestaltung und Instandhaltung nicht überbaubarer Grundstücksflächen (§ 88 LBauO) 
Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind als Grünflächen oder gärtnerisch 
anzulegen und zu pflegen. 
 

3 Einfriedungen (§ 88 LBauO) 
Einfriedungen der Grundstücke sind in Hecken oder naturbelassenen Holzzäunen sowie in 
regionalem Natursteinmauerwerk zulässig. 
 

C. Grünordnerische und landespflegerische Festsetzungen  
1 Pflanzungen auf privaten Flächen (§ 9 (1) Ziff. 25a Bau.GB) 

Pflanzstreifen 
Innerhalb der für das Anpflanzen von Säumen und Sträuchern festgesetzten Flächen 
(Symbol o o o o o) sind zur landschaftlichen Einbindung bzw. zur inneren Durchgrünung je 
100 m2 Fläche mindestens zu pflanzen: 

 5 Laubbäume und 
 25 Sträucher. 

 

Für die Pflanzungen sind heimische Laubholzarten zu verwenden. 
 

Hausbaum 
Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein Obstbaum-Hochstamm als Hausbaum zu 
pflanzen. 
 

Vermeidungsmaßnahmen  
V1: Baubeginn im Herbst/Winter . 
V2: Durchführung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen . 
V3: Nächtlicher Baustopp und eine nächtliche Betriebsruhe. 
V4: Baustelle nachts nicht beleuchten. 
V5: Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung auf ein Minimum. 
V6: Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der 

Oberflächenformen. 
V7: Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe. 
V8: Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der 

Durchführung der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe (Öle, Treibstoffe, Fette etc.) in den Boden oder in das Grundwasser gelangen. 

V9: Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 
 

Rechtsgrundlagen

 Baugesetzbuch (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 
bzw. 01.11.2020 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017  
(BGBl. I, S.3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I, S. 58) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 
1057) 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.11.1998 (GVBl., S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2019 
(GVBl. S. 112) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist 

 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeit (LUVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.12.2015 (GVBl., S. 516), letzte berücksichtigte Änderung: §§ 3 und 6 geändert (Art. 9 
Ges. v. 13.11.2019, GVOBl. S. 425) 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I, S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 
(BGBl. I, S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) geändert worden ist 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.10.2015 
(GVBl., S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

 Landeskompensationsverordnung (LKompVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.06.2018 (GVBl. 2018, S. 160) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. 
I, S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 253 der Verordnung vom19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328) 

 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.2015 (GVBl., S. 
127), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.03.1978 (GVBl., 
S. 159), zuletzt geändert durch § 32 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 719) 

 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.01.1994 (GVBl., S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 
17.12.2020 (GVBl. S. 728) 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I, S. 1206), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2694) geändert worden ist 

 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.08.1977, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

 
jeweils in der zuletzt geltenden Fassung. 

Bestandteile des Bebauungsplan

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung M. 1:1000 sowie den textlichen Festsetzungen.
Die Begründung ist beigefügt.
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